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Artikel 41 des Gemeindepolizeireglements vom 3. März 2013 

Aussen- und Strassenreklame, Plakate und Vereinsplakatanschlagstellen 

 
1 Für die Aussen- und Strassenreklame gelten die kantonalen Bestimmungen. 

2 Das Recht, Plakate jeder Grösse, Kleber, usw. auf öffentlichem Grund anzubringen, steht aus-

schliesslich der Gemeinde zu. Der Gemeinderat kann das Anschlagen von Plakaten vertraglich pri-

vaten Unternehmen übertragen (Werbe- und Anschlagsrecht). 

3 Das Anschlagen von Plakaten ist auf den von der Abteilung Sicherheit bezeichneten öffentlichen 

Vereinsplakatanschlagstellen gestattet. Verboten ist dies insbesondere an Bäumen, Leitungsstan-

gen, Zäunen und öffentlichen Bauten. 

4 Über Reklamebewilligungen, die eine Baubewilligung erfordern, wird im Rahmen des ordentlichen 

Baubewilligungsverfahrens entschieden. 

5 Temporäre Reklamen auf öffentlichem Grund (Hinweistafeln für Veranstaltungen, Reklameständer, 

Banderolen), die keine Baubewilligung erfordern, bewilligt die Abteilung Sicherheit. 

6 Die Abteilung Sicherheit entfernt – allenfalls unter Kostenfolge – Plakate und Reklamen, welche 

ohne Bewilligung oder unbefugt angebracht worden sind, und erstattet gegebenenfalls Anzeige. 

  



Banderolenkonzept der Gemeinde Spiez 

Stand März 2019 4 von 14 

 

1. Banderolen sind zwingend nur an den erwähnten Standorten zu platzieren. An übrigen Plätzen 

ist das Anbringen der Banderolen untersagt. 

 

2. Banderolen können maximal zwei Woche vor dem entsprechenden Anlass angebracht werden. 

 

3. Es können nur Banderolen mit Einzelanlässen (fixe Daten) berücksichtigt werden. 

 

4. Die Standorte müssen frühzeitig reserviert werden. Vor dem Anbringen der Banderolen ist in 

jedem Fall das Polizeiinspektorat zu kontaktieren. 

 

5. Pro Anlass können maximal fünf Standorte zum Voraus reserviert werden. 

 

6. Wildes Plakatieren an Kandelabern, Bäumen oder an Signalständern ist nicht erlaubt und wird 

verzeigt. Sollten die Vorgaben und Regeln nicht eingehalten werden, entfernt die Gemeinde 

betroffene Plakate und Banderolen gegen Kostenfolge. 

 

7. Standorte auf privatem Grund dürfen die Verkehrssicherheit nicht gefährden. Der vorgegebene 

Strassenabstand von mindestens 3 Meter muss zwingend eingehalten werden. 

 

8. Die Reservationen können direkt über den Online-Gemeindeschalter mittels Formular „Reserva-

tion Standorte Banderolen“ angefragt werden. 

 

9. Es werden keine telefonischen Reservationen entgegengenommen. 

 

10. Die Banderolen können vor Ort mit Kabelbinder, Seilen oder Gummizug befestigt werden. 

 

 



Banderolenkonzept der Gemeinde Spiez 

Stand März 2019 5 von 14 

 

Spiez 

- Thunstrasse, Agrola Tankstelle 

- Neumattstrasse, Einmündung Simmentalstrasse 

- Seestrasse, Wendeplatz Schiffländte 

- Schachenstrasse, Restaurant Seegarten 

- Schachenstrasse, Bucht, Büro Minigolf 

- Schachenstrasse, Badi, Einmündung Strandweg 

- Oberlandstrasse, Schulhaus Hofachern 

- Belvédèrestrasse, Einmündung Oberlandstrasse 

- Bahnhofstrasse, vis à vis Infocenter 

 

Spiezwiler 

- Simmentalstrasse, Bushaltestelle Volg 

 

Hondrich 

- Feuerwehrmagazin, Seite Hondrichstrasse 

 

Faulensee 

- Schneidermattweg, Einmündung Interlakenstrasse 

- Interlakenstrasse, Bushaltestelle alte Post 

 

Einigen 

- Dorfstrasse, Einmündung Hauptstrasse 

- Stationsweg, Einmündung Hauptstrasse 

- Kandergrien, Einmündung Hauptstrasse 

 

Gwatt 

- Spiezstrasse, Bushaltestelle Deltapark 
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3.1 Standorte in Spiez 

3.1.1 Thunstrasse, Agrola Tankstelle 

 
 

3.1.2 Neumattstrasse, Einmündung Simmentalstrasse 
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3.1.3 Seestrasse, Wendeplatz Schiffländte 

 
 

3.1.4 Schachenstrasse, Restaurant Seegarten 
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3.1.5 Schachenstrasse, Bucht, Büro Minigolf 

 
 

3.1.6 Schachenstrasse, Badi, Einmündung Strandweg 
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3.1.7 Oberlandstrasse, Schulhaus Hofachern 

 
 

3.1.8 Belvédèrestrasse, Einmündung Oberlandstrasse 
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3.1.9 Bahnhofstrasse, vis à vis Infocenter 

 
 

3.2 Standorte im Spiezwiler 

3.2.1 Simmentalstrasse, Bushaltestelle Volg 
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3.3 Standorte in Hondrich 

3.3.1 Feuerwehrmagazin, Seite Hondrichstrasse 

 
 

3.4 Standorte in Faulensee 

3.4.1 Schneidermattweg, Einmündung Interlakenstrasse 

 



Banderolenkonzept der Gemeinde Spiez 

Stand März 2019 12 von 14 

3.4.2 Interlakenstrasse, Bushaltestelle alte Post 

 
 

3.5 Standorte in Einigen 

3.5.1 Dorfstrasse, Einmündung Hauptstrasse 
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3.5.2 Stationsweg, Einmündung Hauptstrasse 

 
 

3.5.3 Kandergrien, Einmündung Hauptstrasse 
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3.6 Standorte im Gwatt 

3.6.1 Spiezstrasse, Bushaltestelle Deltapark 

 


